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der klösterlichen Verbände“ beigefügt hat), iın dem alle kırchlichen Vereinigungen 1n
Deutschland (mıt iıhrem jeweıligen Status) aufgeführt werden. Man könnte sıch ann
noch leichter 1mM „Arrgarten: der kirchlichen ereiıne zurechthinden. SEBOTT

LÜDECKE, NORBERT, Die Grundnormen des katholischen Lehrrechts ın den päpstlichenGesetzbüchern UN NEHKETEN Außerungen ın häpstlicher Autorıtät (Forschungen ZEt
Kırchenrechtswissenschaft; 28) Würzburg: Echter 1997 BLn
Die vorliegende Untersuchung wurde 1m VOIN der Katholisch-Theologi-

schen Fakultät der Universıität Würzburg als Habilitationsschrift ANSCHOININCIL, Sıe hat
Wel Teile Im ersten (Dıie grundlegenden Bestimmungen der päpstlichen Gesetzbücher
Zu Lehrrecht, 93—414) werden die entsprechenden Normen des Liber 111{ des C#
1983 und dıe damıt korrespondierenden Normen des Titulus des GEO dargestellt.
Im zweıten eıl des vorliegenden Buches (Neuere lehrrechtlich relevante Verlautbarun-
SCIl 1n päpstlicher Autorıität, 415—533) geht dann Norbert Lüdecke (zu unterscheiden
VO  - dem anderen Kanonuisten: Klaus udıcke auf die TZiGHE Professio Fidei und den Treu-
eid, aut die Instruktion Donum Verıitatıs, auf die Instruktion Concılio, auf das ApoO-
stolısche Schreiben Ordinatio Sacerdotalıis und auf die Enzyklıka Evangelıum Vıtae e1n.
Die esamte siıcher wegweısende) Arbeit VO Lüdecke aßt sıch 1n 13 Punkten-

(vgl 534—-541): Mıt dem und entsprechend mıiıt demKhat
der Gesetzgeber eine rechtliche TIranstormatıion der lehrrechtlichen Bestimmungen des
Z7Zweıten Vatikanischen Konzıils VOILSCHOININECN., In den zentralen Bereichen des Ver-
ständnisses der Offenbarung un: des kırchlichen Lehramts werden die Lehren des
Zweıten Vatıkanums rezıplert. In den lehrrechtlichen Bestimmungen wiırd die Offen-
barung vorwıegend als yöttliches Deposıtum tfür die Nachfolger der Apostel (mıt dem
Papst als iıhrem Haupt) verstanden. Liese sınd daher Träger und Subjekt des kırchlichen
Lehramts. S1e sınd die einzıgen authentischen Interpreten der yöttlichen Heilsbotschaft.

Dıi1e päpstlichen Gesetzbücher also der un!| derOrezıpleren die VO
Zweıiten Vatıkanum bekräftigte Untehlbarkeitslehre des Ersten Vatikanum. Beide Codi-
C stellen VOTr allem auf dıe Untehlbarkeit In docendo (nıcht ber aut die Untehlbar ın
credendo) aAb Der SCHNHSLS Aıdelium wurde 1n den lehrrechtlichen Grundnormen nıcht —

zıpılert. Als Gegenstand des Lehramts wird ın oleicher Weıise der Bereich des Glaubens
Ww1e der Bereich der Sıtten verstanden. Dıiıes geht klar AaUS CALX 747 hervor, der hıer 1n Se1-
NnNer vollen Länge zıtlert werden soll Christus der Herr hat der Kırche das Glau-
bensgut anvertraut, damıt S1E dem Beistan: des Heılıgen eıstes die geoffenbarteWahrheit heilig bewahrt, tiefer erforscht und treu verkündıgt und auslegt; daher 1St
iıhre Pflicht und ıhr angeborenes Recht, uch Eınsatz der iıhr eigenen soz1alen
Kommunikationsmuittel, unabhängig VO  a jeder menschlichen Gewalt, allen Völkern das
Evangelium verkünden. 62 Der Kırche kommt Z immer und überall die sıttli-
chen Grundsätze uch über die soz1ıale Ordnung verkündigen W1e€e auch über mensch-
liıche Dıinge jedweder Art urteılen, 1INnSsOweıt die Grundrechte der menschlichen DPer-
SO der das Heıl der Seelen 1es ertordern.“ Als möglicher Inhalt der Untehlbarkeit
wırd (mıt der VoO Vatiıkanum definierten Glaubenslehre) die Formel fıdes mel
übernommen. Das Verhältnis beider Inhaltsbereiche zueinander wırd nıcht konsekutiv
verstanden, sondern dditiv. L)as kırchliche Lehramt oing bereıts davon AaUs, und
der päpstliche Gesetzgeber tolgt ıhm darın, da; geoffenDarte moralische Normen
o1bt. Durch dıie Sprachregelung des Gesetzgebers, da{fß die Formulierungen definitivo
ACLU, definitive un!| definita iın Call. 749 SYNONYIN sınd, wurde das Ertordernis der Offen-
kundigkeit einer definitiven Lehre nach .  S 749 $ 3 „N1s1 ıd manıtesto constiterıt“) in
gleicher Weise auf alle Formen der Ausübung der Untehlbarkeit 1im Lehramt bezogen.
Dieses Ertordernis der Offenkundigkeit einer untehlbaren Lehre gilt für die aufßeror-
dentlichen Formen eiıner päpstlichen Entscheidung ex-cathedra und der untehlbaren
Aufßerung eines Okumenischen Konzıils ebenso W1€e für definıitive Lehren des ordentli-
hen und unıversalen Lehramts. FEıne ZEWISSE Neuerung bringt ( A 752 Ausdrücklich
werden definitive also ırreformable) Lehren on nıcht definitiven Lehren dadurch
terschieden, dafß letzteren gegenüber keıine Glaubenszustimmung, sondern LU eın 5SPC-zıfischer relig1öser Gehorsam eisten 1St. Die Antwortpflicht der Gläubigen auft nıcht
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definıitive Lehren 1st verschärft worden. S1e wurde a) VO eıner sittliıchen eiıner recht-
lıchen Pflicht:; s1e bezieht sıch nıcht mehr LLUTr aut verurteilende Lehrentscheidungen,
sondern uch auf die posıtıve Vorlage jeder Lehre 4aus dem Bereich VO Glaube un! SI1it-
te'  5 Die Grundnormen des katholischen Lehrrechts stellen die unıversalkirchliche
Lehrautorität 1in den Vordergrund. IDITG Lehrautorität der Bischöte steht dem Vor-
behalt der Erfüllung iıhrer eıgenen rechtlichen Verpflichtung ZUr!r Glaubenszustimmung
gegenüber Lehren des Papstes. Dıie lehrrechtliche Konzeption des CEO untersche1-
det sıch nıcht wesentlich VO  - der des CC Der Versuch eınes eigenständıgen Ansatzes
wurde (1im Laute der Reform) zugunsten einer grundlegenden Übereinstimmung mı1t
dem E: aufgegeben. Das besondere Interesse des Gesetzgebers der Siıcherung
der Zustimmung a Lehren der unıversalkirchlichen Autorität zeıgte sıch auch nach In-
krafttreten des 4C Der 7Z7weck des Call. F5Z; dıe öffentliche Diskussion authentischer,
ber nıcht definitiver Lehren unterbinden, wurde nıcht erreicht. Diesem Problem
suchte der Papst bzw. dl€ Kongregatıon für die Glaubenslehre) MI1t der Form der
Professio Fidei un! der Einführung eiınes Treueids begegnen. Weder die CL Form
der Professio Fıidei och der TICUu eingeführte Treueid sınd für sıch eintach eıne Neuaut-
lage des Antimodernisteneides. In ihrer Kombinatıon stellen S1Ee aber eine analoge Weıse
dar, präventiv auf öffentlichen Wıders ruch nıcht definitiven Lehren F reagıeren.
11 Nach dieser Erganzung der ehrrec lıchen Verpflichtungen hat sıch dıe Kongrega-
t10N tür die Glaubenslehre 1n wel Instruktionen die Bischöte SOWI1e die VO diesen
abhängigen Verwaltungsorgane gewandt, die geltenden lehrrechtlichen Normen e1in-
zuschärten. Die Instruktion Donum Verıitatıs über die kirchliche Berufung der Theolo-
scmh wendet sıch die Bischöte als Wahrer der Integrität der Glaubenslehre. S1e bestätigt
die dreifache Verpflichtung 1m Zusatz ZU Symbolum be1 der Professio Fıidei un: schärtt
S1e e1n. Die Instruktion Concılıo ber einıge Aspekte des Gebrauchs der soz1ıalen
Kommunikationsmiuittel be1 der Weitergabe der Glaubenslehre betont die Pflicht der
kirchlichen Verantwortungstrager eiıner allgemeınen Überwachung der Veröffentli-
chungen 1n den Medien. Am Maı 1994 hat Papst Johannes Paul IL 1n eiıner formal
neuen) Weiıse VO seıiner obersten ehramtlıchen Kompetenz Gebrauch gemacht. Es WAar

NCU, da der Papst mıiıt dem Apostolischen Schreiben Ordinatıio Sacerdotalıis 1n einem
thentischen deklaratıven Akt die Definitivität (d Irreformabilität) eiıner VO ordent-
ıchen und unıversalen Lehramt des Bischofskollegiums vorgetragenen Lehre über die
(Männern vorzubehaltende) Priesterweihe offenkundıg gemacht hat. Miıt der Enzy-
klika Evangelıium Vıtae VO März 1995 hat der Papst sıch der gleichen Lehrtechnik
edient w1e bei Ordinatıo Sacerdotalıs. Johannes Paul I1 NANART diese Lehrtechnik aber in
einem (nach Umfang und nhalt) Bereich e1n. Er bezeugte hinsıchtlich der abso-
luten moralıschen Verwerflichkeit der vorsätzlichen Tötung unschuldigen Lebens allge-
meın (sowie der Abtreibung und der Futhanasıe 1m besonderen) autorıtatıv das Vorlie-
SCn eıner definitiven Lehre des ordentlichen un!: unıversalen Lehramts des Bischofskol-
legiums. Soweıt die Zusammenfassung des vorliegenden Buches. Am nde seiner
fıligranen Untersuchung zıeht Lüdecke eın Fazıt: E Wll'd erkennbar, w1e der Gesetz-
geber das eingangs umrıssene Problem der Polarısierung 1n der Kirche und der Nıchtre-
zeption lösen versucht: Er erhöht die ormale Autorität nıcht-definitiver Lehren,
terstreicht die ehramtlıiche Autorıität, schützt S1e und drängt auft die Urgierung der
entsprechenden Normen durch die rechtsanwendenden Instanzen. Erstmals wırd die
unıversalkırchliche Lehrautorität 1ın einem weıtreichenden Umfang ausgeübt“

Eın Canonesregister S  9 ein PersonenregisterAun ein Sachre ister
(565—-573 schließen dieses hervorragende Buch ab Ganz gewiß werden u1nls dıe 1n l1eser
Arbeit angesprochenen Probleme noch lange beschäftigen. SEBOTT

SELGE, KARL-HEINZ, Fhe als Lebensbund. Die Unauflöslichkeit der Ehe als Heraustfor-
derung für den Dialog zwıschen katholischer und evangelisch-lutherischer Theologıe
(Adnotatıiones 1ın 1US CanONICUM; 12) Frankfurt a.M. Lang 1999 E XN
In bezug auf die Unauflöslichkeit der Ehe und das Problem der wiederverheirateten

Geschiedenen in der katholischen Kırche) wırd vieles veröffentlicht, ber 11UTr

nıges davon hat wirklich Qualität. Um lieber habe ich das vorliegende hervorragende
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